
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/9/1 6Ob703/82,
7Ob55/99k, 7Ob49/04p

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1982

Norm

ABGB §154a Abs1

Rechtssatz

Ist mangels aktenkundiger Einigung der Eltern im Sinne des zweiten Halbsatzes davon auszugehen, daß derjenige

Elternteil Vertreter des Kindes ist, der die erste Verfahrenshandlung setzte, ist derjenige Elternteil als Vertreter

anzuführen, der die Vollmacht als erster unterschrieben hat.

Entscheidungstexte

6 Ob 703/82

Entscheidungstext OGH 01.09.1982 6 Ob 703/82

Veröff: EvBl 1983/118 S 443

7 Ob 55/99k

Entscheidungstext OGH 09.03.1999 7 Ob 55/99k

Vgl; Beisatz: Hier: Nennung beider Elternteile in der Klage und den weiteren Schriftsätzen - Vertretungsbefugnis

des Vaters, da dieser in den Streitverhandlungen als einziger Elternteil erschien und damit die erste

Verfahrenshandlung setzte. (T1)

7 Ob 49/04p

Entscheidungstext OGH 26.05.2004 7 Ob 49/04p

Auch; Beisatz: Auch im Außerstreitverfahren ist analog § 154a ABGB nur ein Elternteil allein zur Vertretung des

Kindes berechtigt.(T2)
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